
(6) Unternehmer 
 
Wenn Sie nicht handeln, gefährden Sie nicht nur Ihr Unternehmen, sondern auch Ihre 
Familie. 
 
Erste Unternehmerpflicht: Ein Testament 
Zweite Unternehmerpflicht: Frühzeitig die Nachfolge planen 
 
Checkliste für Unternehmer: 
 

 Privatrechtliche Verfügung 
o Besteht ein Testament / Erbvertrag mit Nachfolgeregelung für das Unternehmen? 

o Wählen Sie den passenden Güterstand 
o Überprüfen Sie Absprachen in der Familie, z.B. Pflichtteilsverzicht zugunsten des 

Unternehmens 
o Finanzielle Absicherung der Familie überprüfen 
o Aufbewahrung aller Verfügungen und ergänzender Aufzeichnungen an einem der 

Familie bekannten Ort 
o Familie weiß, wer im Ernstfall als Berater zugezogen werden soll (Notar, 

Rechtsanwalt, Steuerberater) 
 Gesellschaftsvertrag 

o Sind alle Verfügungen mit dem Gesellschaftsvertrag abgeglichen? 
o Sind die aktuellen Änderungen im Gesellschaftsvertrag hinsichtlich der 

Auswirkung auf die privaten Verfügungen und umgekehrt überprüft? 
 Sind alle Steueroptimierungspotentiale überprüft und ausgeschöpft? 

 
Hinweise: 
 
Der Gesellschaftsvertrag bzw das Gesellschaftsrecht steht über dem Erbrecht! 
Personengesellschaften werden bei Tod des persönlich haftenden Gesellschafters aufgelöst, 
wenn nichts anderes im Vertrag vereinbart ist. 
Treten nicht alle Erben als Nachfolger in die Gesellschaft ein, richtet sich ihr 
Abfindungsanspruch nicht gegen die Gesellschaft, sondern gegen die eintretenden Erben. 
 
 
 


